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B E S C H L U S S  
 

aus der 26. Sitzung 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau 

am Donnerstag, 13.07.2023 
 

 

 
öffentliche Sitzung 
 

9. Bauleitplanung der Gemeinde Lahnau, OT Waldgirmes 
Bebauungsplan Nr. 8 "Vor dem Polstück"- 5. Änderung 
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 
BauGB 

VL-92/2023 

 
Bebauungsplan Nr.8 „Vor dem Polstück“ – 5. Änderung 
 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13a BauGB sowie 
Beschluss über die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs.2 Nr.2 Hs. 2 BauGB und die 
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs.2 Nr.3 Hs. 2 
BauGB 
 
(1) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau beschließt gemäß § 2 Abs.1 BauGB i.V.m § 13a BauGB 
die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Vor dem Polstück“ im Ortsteil Waldgirmes. 
 
(2) Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen 
und umfasst die Flurstücke: Gemarkung Waldgirmes, Flur 20, Flurstücke 130/3, 133/2 und 133/3.  
 
(3) Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs.1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. 
 
(4) Ziel der 5. Änderung des Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines dritten Vollgeschosses, um die 
überbaubare Fläche im Gewerbegebiet in der Ausnutzung zu optimieren. Die Planung dient somit der 
Nachverdichtung und Optimierung der Nutzung im bestehenden Gewerbegebiet und kann als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung beurteilt werden (§ 13a BauGB). Die textlichen Festsetzungen des 
betroffenen Bebauungsplanes Nr.8 werden an die aktuellen gesetzlichen Grundlagen angepasst und auf 
Plausibilität hin überprüft.  
 
(5) Gemäß § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB i.V.m. § 13 Abs.2 Nr.1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung 
der Öffentlichkeit und Behörden gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB abgesehen. Der betroffenen 
Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur 
Stellungnahme gemäß § 13 Abs.2 Nr.2 Hs.2 und Nr.3 Hs.2 BauGB i.V.m. § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 BauGB 
gegeben.  
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(6) Gemäß § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB i.V.m. § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach 
§ 3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird.  
 
(7) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau beschließt die Einleitung des Verfahrens gemäß § 13a 
BauGB i.V.m. § 13 BauGB.  
 
 
Übersichtskarte  
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.8 „Vor dem Polstück“ - 5. Änderung  
 
 

 
ohne Maßstab, genordet 
 
 
einstimmig 
 

 




